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Hinweis

Die vorliegende Kurzfassung des Gutachtens enthdlt dem Zweck entsprechend lediglich stark verkiirzte Inhalte
der Wertermittlung. Das vollsténdige Gutachten nebst allen zur Einschétzung notwendigen Anlagen kann auf der
Geschéftsstelle des Amtsgerichts KoéIn eingesehen werden. Es wird davon ausgegangen, dass Bietinteressenten
vor Gebotsabgabe entsprechende Einsicht auf der Geschéftsstelle vornehmen.

Die Wertermittlung wird vorgenommen zum:

> Wertermittlungsstichtag: 21.11.2022
»  Tag der Ortsbesichtigung: 21.11.2022
> Qualitdtsstichtag: 21.11.2022

Bestandsaufnahme/Grundstiicksbeschreibung

Eintragungen im Grundbuch

Das Bewertungsgrundstiick ist eingetragen im:

Grundbuch von:  KdIn-Rondorf
Blatt: 28748
Amtsgericht: Koln

Bezeichnung gemdR Bestandsverzeichnis:

Gemarkung: KéIn-Rondorf
Flur: 51
Flurstiicke: 5524/351 Gebdude- und Freiflache,

Bayenthalgurtel 37
GroRe: 392 m?
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B.2 Lage und Verkehrslage
Das Bewertungsgrundstiick befindet sich in der Stadt Koln im linksrheinischen Stadtteil Marienburg auf der
Stidseite des Bayenthalgiirtels.
Der Bayenthalgirtel und der unmittelbar siidlich anschlieBende Stadtteil Marienburg werden geprégt durch eine
zweigeschossige Villenbebauung.
Bei dem Stadtteil Marienburg handelt es sich um eine der bevorzugtesten Wohnlagen innerhalb des Kdlner
Stadtgebiets, die Wohnlage ist nach den objektiven Kriterien des Mietspiegels der Stadt KoIn fiir frei finanzier-
ten Wohnraum als sehr gute Wohnlage zu klassifizieren; es ist jedoch bei dem Bewertungsobjekt auf die beste-
henden Larmimmissionen ausgehend vom Bayenthalgurtel hinzuweisen.

B.3 Grundstiicksgestalt
Das Bewertungsgrundstick der Gemarkung Kdln-Rondorf, Flur 51, Flurstick 5524/351 weist einen annahernd
regelmadRigen Zuschnitt auf. Die StraBenfrontbreite betrdgt zum Bayenthalglirtel ca. 13,5 Meter bei einer
mittleren Grundstiickstiefe von rd. 27 Metern.
Der straBenwartige Grundstiicks liegt in etwa auf Strafenniveau, der riickwértige Hausgartenbereich liegt etwa
zwei Meter unterhalb des erdgeschossigen Fufbodenniveaus.

B.4 Bodenbeschaffenheit
Nach schriftlicher Auskunft der zustandigen Fachdienststelle - Umwelt- und Verbrauchschutzamt (Stadt Koln) -
vom 29.09.2022 ist das Bewertungsgrundstiick nicht als Altlast bzw. altlastverdachtige Fliche gemaR
§ 2 BBodSchG registriert.

B.5 Art und MaR der baulichen Nutzung

B.5.1 Vorhandene bauliche Nutzung

Das Bewertungsgrundstick ist mit einem Einfamilienhaus als Doppelhaushélfte bebaut, bestehend aus
Vollunterkellerung, zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss. Auf dem linken Grundstiicksteil ist
im Bereich des Bauwichs eine Einzelgarage angeordnet.
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Bei der vorhandenen Bebauung betrdgt das MaR der baulichen Nutzung grob Gberschldgig:
GRZ =ca. 0,38 (Grundfldchenzahl = Verhdltnis der bebauten Flache zur Grundstiicksflache)
GFZ =ca. 0,65 (Geschossflachenzahl = Verhdltnis der Geschossflache zur Grundstiicksflache)

In der hier angegebenen Geschossfléchenzahl sind auch die wertrelevanten Geschossfldchen im ausgebauten
Dachgeschoss, die nach dem Bauplanungsrecht in Verbindung mit dem Bauordnungsrecht auRer Ansatz
bleiben, beriicksichtigt.

B.5.2 Zuldssige bauliche Nutzung
GemaR Informationssystem’ der Stadt Koln liegt das Bewertungsgrundstiick im Geltungsbereich des
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 68410/04, der seit dem 07.08.2000 u.a. mit folgenden Festsetzungen
rechtsverbindlich sind:
Art der baulichen Nutzung: MI (Mischgebiet)
Geschosszahl: |
Bauweise: offen

B.6 Beitragsrechtlicher Zustand
Nach schriftlicher Auskunft der zustdndigen Fachdienststelle - Bauverwaltungsamt (Stadt Kéln) - vom
22.09.2022 fallen ErschlieRungsbeitrage nach §§ 127 ff des Baugesetzbuches (BauGB) nicht mehr an.

B.7 Baubeschreibung

B.7.1 Bauart und Baujahr

Das Bewertungsgrundstiick ist mit einem Einfamilienhaus als Doppelhaushélfte bebaut, bestehend aus
Vollunterkellerung, zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss. Auf dem linken Grundstiicksteil ist
im Bereich des Bauwichs eine Einzelgarage angeordnet.

Baujahr (gem&R Denkmalliste): um 1925

' Abrufdatum: 16.01.2023; abrufbar unter: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-
bebauungsplaene
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Nach Auswertung der Bauakte ergibt sich nachstehende Chronologie:

»  Abgeschlossenheitsbescheinigung 63/T32/0053/2012 vom 28.02.2012

> Ablehnungsbescheid 63/B32/2425/2016 zum Bauantrag fiir die ,Anderung und Erweiterung der Ter-
rasse“vom 11.08.2016

»  Baugenehmigung 63/B32/1860/2017 fiir die , Terrassenerweiterung” vom 11.07.2017

»  Informationsschreiben vom 04.10.2019 zum Verzicht auf die Bauzustandsbescheinigung

Die Auswertung der Bauakte ergab, dass die Archivierung der Vorgdnge unvollstandig ist, so dass sowohl eine
chronologische Aufarbeitung des Gebéudebestandes als auch eine Beurteilung der vorhandenen Bebauung
hinsichtlich der formellen Legalitdt nach Aktenlage nicht mdglich ist.

Nach ungepriiften Angaben der Antragsgegnerin erfolgten nachstehende Bauzustandsanderungen

1. im Zeitraum September 2012 bis April 2013

a.

o

STe mo o

=~

Erneuerung der Dacheindeckung einschlieBlich energetischer Ertiichtigung (Dammung) und
Erneuerung der Dachentwdsserung (Rinnen und Fallrohre)
Erneuerung der Fensteranlagen, teilweise mit auBenliegenden Schlagladen
Erneuerung der Leitungssysteme (Heizungs-, Leitungswasser- und Abwasserverrohrung,
Elektroinstallationen)
Erneuerung der Heizkorper
Erneuerung der Oberbdden einschlieRlich FuRbodenaufbau
Modernisierung der Toilettenanlage im Erdgeschoss
Neuanlage Bad/WC im Obergeschoss und Duschbad/WC im Dachgeschoss
Grundrissinderungen im Erdgeschoss und Dachgeschoss, Offnung der Decke iiber dem
Dachgeschoss mit sichtbarer Kehlbalkenlage
Anlage eines neuen Balkons im Dachgeschoss (rickwartiger Gebdudeteil)
Erneuerung von Innentiiren im Kellergeschoss und Dachgeschoss
Anlage eines Wascheabwurfschachtes zwischen Obergeschoss und Kellergeschoss
Instandsetzung nachstehender Ausbaugewerke

i. Hauseingangstiranlage

ii. Innentiren im Erdgeschoss und Obergeschoss

ii. malerméRige Instandsetzung der Innenrdume und der Fassade

iv. Instandsetzung der Balkone einschlieRlich der Balkonabdichtungen

2. imJahr 2016

a.

Abdichtung der erdseitig bertihrten KellerauRenwénde

3. imJahr 2017

a.

Neuanlage Duschbad/WC im Kellergeschoss

4. im Jahr 2018

a.

Hinweis

Instandsetzung und Erweiterung der erdgeschossigen gartenwartigen Terrasse

Die vorstehenden Angaben zu Bauzustandsdnderungen, die sich aus den Modernisierungen und
Instandsetzungen ergeben, erfolgten nach ungepriiften Angaben der Antragsgegnerin. Rechnungsbelege
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konnten hierzu nicht nachgewiesen werden. Fir eine verbindliche Beurteilung im Rahmen der
Inaugenscheinnahme wdren u.a. Bauteiléffnungen erforderlich, die die Anforderungen an ein
Verkehrswertgutachten bei weitem iibersteigen wiirden.

Im Rahmen der Modernisierungsmanahmen wurde nicht erneuert:

1. Die Heizungsanlage Fabrikat Buderus (Logano G124), Herstelljahr gemaR Typenschild nicht feststell-
bar

Das Bewertungsobjekt wurde am 04.09.1986 unter der Ifd. Nr. 3718 in die Denkmalliste der Stadt KoIn einge-
tragen

Aufteilung

Kellergeschoss
Heizungskellerraum, Abstellraum (ehemaliger Bunker), zwei wohnraummaRig ausgebaute Raume (keine
Aufenthaltsraume?), Duschbad/WC, Waschkiiche, Kellerflur

Erdgeschoss
Hauptwohnraum, Essraum, Kiiche, Diele, Eingang, WC, Abstellraum

Dem Hauptwohnraum ist riickwartig in siidlicher Richtung eine Terrasse vorgelagert, die tber eine AuBentreppe
an den Hausgarten angebunden ist.

Obergeschoss
3 Zimmer, Flur, Bad/WC, 2 Balkone

Dachgeschoss
2 Zimmer, Flur, Duschbad/WC, Balkon

2§46 LBauO
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Wohnflachenaufstellung gem. WoFIV

nach Aufmal

Erdgeschoss
Hauptwohnraum
Essraum

Kiiche

Diele

Eingang

WC

Abstellraum

Terrasse®

Wohnflache Erdgeschoss

Obergeschoss

Zimmer
Zimmer
Zimmer
Flur

Bad/WC
Balkon®

Balkon®

Wohnfldche Obergeschoss

®  unter Anrechnung der Grundflache zu 1/4

20,70 m?
28,33 m?
12,11 m?
13,09 m?
4,17 m?
1,10 m?
2,60 m?
5,49 m?

87,59 m?

21,23 m?
16,63 m?
14,82 m?
5,88 m?
12,75 m?
2,10 m?
0,98 m?

74,39 m?

SEIl”
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Dachgeschoss
Zimmer 28,91 m?
Zimmer 9,79 m?
Flur 5,63 m?
Duschbad/WC 3,25 m?
Balkon* 1,00 m?
Wohnfldche Dachgeschoss 48,58 m?
Wohnflachen gesamt rd. 211 m?

Bei der vorgenommenen maBlichen Bestandsaufnahme handelt es sich um eine Wohnfldchenermittlung mittels
Lasermessgerat ,Leica Disto®, die fur das hier vorliegende Verkehrswertgutachten eine ausreichende
Genauigkeit ergibt. Toleranzen von +/- 3 % in technischer Hinsicht sind hinzunehmen.

Grundrissanordnung

Zweckdienliche Grundrissanordnung, die im vollen Umfang auch heutigen Wohnanspriichen gerecht wird. Die
lichte Raumhdhe im Hauptwohnraum im Erdgeschoss betrdgt rd. 3,10 Meter, im Obergeschoss 2,80 bis 2,90
Meter. Im Bereich der wohnraummaRig ausgebauten Raume im Kellergeschoss betrdgt die lichte Hohe
zwischen 1,90 bis 2,20 Meter.

4 unter Anrechnung der Grundflache zu 1/4
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Die Beschreibungen zu den nicht sichtbaren Gebdudeteilen kénnen ohne Bauteildffnungen verbindlich nicht
beurteilt werden. Hierzu zahlen die Angaben in der nachstehenden Baubeschreibung u.a. zu Fundamenten, der
Gebdudekonstruktion sowie der Dachkonstruktion. Entsprechend basieren die Ausfuhrungen im Gutachten

hierzu auf Annahmen.

Fundamente

Konstruktion (gemaR Denkmalbeschreibung)

Dach

AuRenfronten

Treppen

Tiren

Einzel- bzw. Streifenfundamente

Stahlbetonskelett

Walmdach als zimmermannsméRige Holzkonstruktion
abgebunden; Eindeckung der geneigten Dachfldchen mit
Rheinlandziegeln

Dachentwésserung
Regenrinnen und Fallrohre in Zink

Backsteinmauerwerk

Gebéudesockel
Natursteinsockel aus Grauwacke

Kellertreppe
Stahlbetontreppenlauf; StoR- und Auftritte keramische Fliesen

Geschosstreppen
Holzwangentreppe mit Antrittspfosten im Erdgeschoss

Hauseingangstiiranlage
Holzblendrahmentiir mit Glasausschnitt (Einscheibenglas mit
am Glasrand umlaufend eingeschliffener Flachfacette)

Innentiiren
deckend lackierte Ttirbldtter, teils Holzflillungstiren, teils mit
Glasfillungen
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gebéudetechnische Einrichtungen
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Holzfenster

Fensteranlagen mit Isolierverglasung und tiberwiegend mit
glasteilenden Sprossen; teilweise mit aufenliegenden Schlagla-
den, im Erdgeschoss (Eingang und Toilettenanlage) und Keller-
geschoss (riickwdrtig) mit einbruchshemmender Vergitterun-
gen. Nach stichprobenweiser Uberpriifung konnten bei den
Fenstern der Wohngeschoss Baujahrmarkierungen aus dem
Jahr 2012 in den Anstandsleisten der Isolierverglasungen
nachgewiesen werden.

offener Spitzbodenbereich
liegende Dachfldchenfenster

Kellergeschoss (Waschkiche)
Kunststofffenster mit Isolierverglasung (Altbestand, der im Jahr
2012/13 im Rahmen Modernisierungen nicht erneuert wurde)

Elektroinstallationen
nach ungepriiften Angaben der Antragsgegnerin wurden die
Elektroinstallationen im Jahr 2012 erneuert.

Heizung und Warmwasserbereitung

Die Beheizung erfolgt zentral dber eine Warmwasserpumpen-
heizung mit Gasfeuerung; Heizkessel Fabrikat Buderus (anhand
des Typenschildes konnte ein Herstelljahr des Heizkessels nicht
nachgewiesen werden; soweit der Antragsgegnerin bekannt,
dirfte das Herstelljahr des Heizkessel auf den Zeitraum der
1990er-Jahre eingegrenzt werden konnen). Fiir die Warmeab-
gabe sind Rohrenradiatoren installiert.

Die Warmwasserbereitung erfolgt getrennt von dem Heizkessel
durch einen separaten Warmwasserstandspeicher Fabrikat Bu-
derus TBS Isocal.
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dominierende Ausstattungsmerkmale Erdgeschoss

Oberbdden

Wand- und Deckenbehandlungen

sanitdre Einrichtungen

Stabparkett

Kiiche
Feinsteinzeug

Eingang

keramische Bodenfliesen

Wandfldchen und Deckenuntersichten

verputzt bzw. malermaRig gespachtelt und gestrichen
Deckenstuck im straBenwartigen und riickwdrtigen Zimmer des

Erdgeschosses

separate Toilette
mittlerer bis gehobener Ausstattungsstandard

dominierende Ausstattungsmerkmale Obergeschoss

Oberbdden

Wand- und Deckenbehandlungen

sanitdre Einrichtungen

Fertigparkett

Wandfidchen und Deckenuntersichten
verputzt bzw. malermdRig gespachtelt und gestrichen

Bad/WC
mittlerer bis gehobener Ausstattungsstandard

dominierende Ausstattungsmerkmale Dachgeschoss

Oberbdden

Wand- und Deckenbehandlungen

Fertigparkett

Wandfldchen und Deckenuntersichten
verputzt bzw. malermaRig gespachtelt und gestrichen
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sanitare Einrichtungen

Duschbad/WC
mittlerer bis gehobener Ausstattungsstandard

dominierende Ausstattungsmerkmale Kellergeschoss (wohnraummaRig ausgebaute Rdume)

Oberbdden

Wand- und Deckenbehandlungen

sanitére Einrichtungen

Garage

Bauweise

Dach

Garagentor

Elektroinstallationen

Laminat und Feinsteinzeug

Wandfléchen
verputzt bzw. malermaRig gespachtelt und gestrichen

Deckenuntersichten
Gipskartonabhangdecken, malermaRig gespachtelt und
gestrichen

Duschbad/WC
mittlerer bis gehobener Ausstattungsstandard

konventionelle Massivbauweise

Flachdachabschluss; Eindichtung der Flachdachfldche mit
bitumindsen Dachbahnen. Im Rahmen der Wertschatzung
konnen die Zustandsmerkmale der Garagendacheindichtung
nicht beurteilt werden.

Schwingtor mit Kontergewichten
Durchfahrtsbreite ca. 2,45 Meter, lichte Hohe im

Durchfahrtsbereich ca. 1,85 Meter

Leuchtenmontage auf Putz, Steckdoseninstallationen
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besondere Bauteile und Bauausfiihrungen sowie bauliche AuBenanlagen

hierzu zéhlen:

~ ~ ~ ~ o~ ~ ~ ~

der Ausbau der riickwartig dem Erdgeschoss vorgelagerten Terrasse einschlieRlich AuRentreppe mit
Anbindung an den Hausgarten

die Differenzstufenanlage mit Anbindung an das Kellergeschoss

der Balkon im Obergeschoss des stralenwdrtigen Gebdudeteils

die Balkone im Obergeschoss und Dachgeschoss des rickwartigen Gebdudeteils

die Dachgauben

der getreppte Giebelaufbau

die Schlagldden der Fensteranlagen (teilweise)

die einbruchshemmenden Vergitterungen der Fensteranlagen (teilweise)

die Differenzstufenanlage im Hauseingangsbereich

die mit zementgebundenen Platten ausgebaute Zuwegung und Garagenzufahrt auf dem
straBenwartigen Grundstiicksteil

die Grenzeinrichtungen einschlieBlich straRenwdrtiger Toranlage

die Gebdudeanschliisse

sonstige Anlagen

hierzu zéhlen:

Zubehor

die begriinten Flachen der Hausgartenanlage

Hierzu zdhlen

eine handelsibliche Einbaukiiche im offenen Kiichenbereich, Fabrikat IKEA (nach ungepriiften Anga-
ben der Antragsgegnerin); Rechnungsbelege tber die historischen Anschaffungskosten konnten nicht
nachgewiesen werden. Nach Vortrag der Antragsgegnerin datiert der urspriingliche Kiichenbestand
(Unterschrénke) auf das Jahr 2007. Die Kiiche wurde im Jahr 2013 erweitert.

Nach Ansicht des Sachverstdndigen ist der Zeitwert der Einbaukiiche mit ,Null“ anzusetzen, da der
Markt in diesem Teilmarkt auf entsprechende handelstibliche Kiicheneinbauten nicht verkehrswerter-
héhend reagiert.

Einbauschrénke (Wandschranke):
o Einbauschrank im Erdgeschoss (Diele) in raumhoher Ausfiihrung
geschétzter Zeitwert  1.000,00 €
o FEinbauschrank im Obergeschoss (Bad/WC) in raumhoher Ausfiihrung
geschatzter Zeitwert  1.500,00 €
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o Einbauschrank im Obergeschoss (rickwartiges Zimmer linker Gebaudeteil) in raumhoher
Ausflihrung
geschatzter Zeitwert  1.500,00 €
geschatzter Zeitwert gesamt: ~ 4.000,00 €

Im vorliegenden Fall ist auf die Problematik der Bewertung des Zubehors als wesentliche Bestandteile
hinzuweisen.

Obwohl ich als Gutachter fiir die Bewertung von Einbaukichen und Einbauschrénken weder sachversténdig
noch offentlich bestellt und vereidigt bin, wird im Beurteilungsfall auf die Beauftragung eines diesbeziiglichen
Experten verzichtet, da die zusétzlichen Kosten in keinem Verhdltnis zu der Genauigkeitssteigerung des
Gutachtens standen.

Erforderlich fiir die Zubehdreigenschaft ist:

1. dass die Sache dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache dient
2. die Sache muss zur Wohnung in einem entsprechenden rdumlichen Verhdltnis stehen
3. dieses rdumliche Verhdltnis muss auf Dauer angelegt sein

Baulicher Zustand

Im riickwartigen Bereich des Hauptwohnraums/Esszimmer bestehen im Bereich der Deckenuntersicht berge-
hend zum AuRenwandbereich Schimmelpilzkulturen.

Die Heizungsanlage ist nach ungepriften Angaben der Antragsgegnerin zeitweise stéranfdllig; soweit der An-
tragsgegnerin bekannt, diirfte das Herstelljahr des Heizkessel auf den Zeitraum der 1990er-Jahre eingegrenzt
werden konnen, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Heizung iiberaltert ist®.

5 GemdR Gebiudeenergiegesetz (GEG) besteht folgende Regelung:
,$ 72 Betriebsverbot fiir Heizkessel, Olheizungen
(1) Eigentiimer von Gebauden diirfen ihre Heizkessel, die mit einem fllissigen oder gasférmigen Brennstoff beschickt werden und
vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben.
(2) Eigentiimer von Gebduden diirfen ihre Heizkessel, die mit einem flissigen oder gasférmigen Brennstoff beschickt werden und
ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung nicht

mehr betreiben.
(3) Die Abséize 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf 1. Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie 2.

heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betragt.
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Die Balkonbriistung des rtickwdrtigen Balkons im Obergeschoss weist eine Hohe von rd. 83 Zentimetern, der
straRenwartige Balkon im Obergeschoss eine Briistungshéhe von rd. 78 Zentimetern auf. Die Balkonbriistungen
sind mit Briistungshohen zwischen ca. 78 und 83 cm als Absturzsicherung zu gering bemessen?®.

Die Auftritte der Geschosstreppe vom Obergeschoss zum Dachgeschoss weisen teilweise Gefélle bis zu 3° zum
AuBenwandbereich auf.

Teilweise sind die Ttrklinken in den Driickerrosetten zu {iberarbeiten; hier konnten teilweise behelfsmaRige
Montagen der Tirklinken festgestellt werden.

Die Kellertreppe ist in der Lauflinie vergleichsweise steil ausgefiihrt mit einem Verhéltnis der Auftritte zu den
StoRtritten 23/23 cm.

Das Bewertungsobjekt vermittelt insgesamt einen gepflegten Eindruck.

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorliegende Verkehrswertgutachten kein Bausubstanzgutachten oder
Bauschadensgutachten darstellt. Die technische Beschaffenheit und der bauliche Zustand sind gegebenenfalls
durch einen Sondersachverstdndigen zu priifen.

Die Beurteilung des Bauzustandes erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Es ist nicht auszuschlieBen, dass sich erst bei Durchfiihrung von Modernisierungs-/ SanierungsmaRnahmen
und den damit verbundenen Eingriffen in die Bausubstanz weitere unvermutete Schadensursachen zeigen
konnen.

Ein Abschlag fiir Bauméngel und Bauschédden ist zum Wertermittlungsstichtag nicht zu objektivieren.

Hinsichtlich eines mdglichen Abschlages fiir Bauméngel und Bauschdden ist zu beachten, dass letztendlich
nicht die Kostenhohe entscheidend ist, sondern die Hohe eines mdglichen Abschlages, wie sie die Mehrzahl
moglicher Marktteilnehmer beurteilen wiirde. Es darf nicht auBer Acht gelassen werden, dass der Verkehrswert
als Marktfunktion zu betrachten ist und insoweit das Gbliche Marktverhalten auch die Hohe diesbeziiglicher
Abschlage reguliert. Schulz’ hat zu dieser Problematik treffend formuliert: ,,/m Gegensatz zur rechtlichen Be-
trachtung der Baumdngel und Bauschéden, die im Regelfall die Schadensbehebung im Auge hat und nur in
Ausnahmefillen die Minderung, geht die Betrachtung des gewdhnlichen Geschéftsverkehrs dahin, Bauméngel

6 §38LBau0 NRW
»(3) Fensterbriistungen von Flachen mit einer Absturzhéhe bis zu 12 m missen mindestens 0,80 m, von Flichen mit mehr als 12 m

Absturzhéhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere Bristungshdhen sind zuldssig, wenn durch andere Vorrichtungen wie
Geldnder die nach Absatz 4 vorgeschriebenen MindesthGhen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen miissen folgende Mindesthéhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung von Offnungen in begehbaren Decken und Déchern sowie Umwehrungen von Fléchen mit einer
Absturzhéhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m und

2. Umwehrungen von Fldchen mit mehr als 12 m Absturzhéhe 1,10 m.”

" Schulz, St.: Bauschdden und Bauméngel nach ImmoWertV, in: Grundstiicksmarkt und Grundstiickswert, GuG 2011, Seiten 1-3 (Heft
1).
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und Bauschdden im Verkehrswert einzupreisen. Nur in den Féllen, in denen die Nutzungsmdglichkeit des be-
bauten Grundstiicks unmdglich ist oder zumindest erheblich eingeschréinkt, wird der Mangel/Schaden beho-
ben. Die Grenze der erheblichen Nutzungseinschrankung ist da erreicht, wo der Minderwert die Héhe der Man-
gelbeseitigungskosten erreicht. Durch den Bezug auf den gewdhnlichen Geschéftsverkehr wird sichergestellt,
dass nicht mehr die Kosten der Beseitigung von Schéden und Méangeln automatisch abzuziehen sind. Vielmehr
wird der Realitét des Marktes Rechnung getragen, dass die Beurteilung von Bauméngeln erheblich davon ab-
héngt, wie die Immobilie im Marktgeschehen steht: Bei einem deutlichen Angebotsmangel wird der Minderwert
erheblich niedriger ausfallen miissen, als bei einem Uberangebot. Steht eine Vielzah! von &hnlichen Objekten
zur Verfiigung, kann auch die Kaufentscheidung gegen das mangelbehaftete Objekt fallen. Die Schwelle zur
Mangelbehebung ist also in einem Kaufermarkt niedriger angesetzt. Ohne eine genaue Kenntnis des Grund-
stiicksmarkts ist eine zutreffende Minderwertermittiung nicht mehr maglich.”

Verkehrswert
ginschlieBlich Zeitwert des Zubehors in Héhe von 4.000,00 €

zum Wertermittlungsstichtag 21.11.2022 2.1 40.000,00 €

in Worten: zwei Millionen einhundertvierzigtausend Euro

Es wurde nicht gepriift, ob das Gebdude und die baulichen AuRenanlagen einschlieRlich Einfriedungen innerhalb der katastermédRigen
Grenzen errichtet wurden.
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Selt’/
Anmerkungen

Mietverhdltnis und vertraglich vereinbarte Miete

Das Bewertungsobjekt wird durch die Antragsgegnerin zusammen mit Kindern bewohnt; es bestehen keine
Mietverhéltnisse.

Auszug aus dem Verkehrswertgutachten zu Az. 93 K 007/21
Seite 17 von 17



	A Hinweis
	B Bestandsaufnahme/Grundstücksbeschreibung
	B.1 Eintragungen im Grundbuch
	B.2 Lage und Verkehrslage
	B.3 Grundstücksgestalt
	B.4 Bodenbeschaffenheit
	B.5 Art und Maß der baulichen Nutzung
	B.5.1 Vorhandene bauliche Nutzung
	B.5.2 Zulässige bauliche Nutzung

	B.6 Beitragsrechtlicher Zustand
	B.7 Baubeschreibung
	B.7.1 Bauart und Baujahr
	B.7.2 Aufteilung
	B.7.3 Wohnflächenaufstellung gem. WoFlV
	B.7.4 Grundrissanordnung
	B.7.5 Bauweise und Ausstattung
	B.7.6 Baulicher Zustand


	C Verkehrswert
	D Anmerkungen
	D.1 Mietverhältnis und vertraglich vereinbarte Miete


